
für das 

45. 
Advents-

schwimmfest

am Samstag, den

02.12.2017

im

Hallenbad Over

Einlass und Einschwimmen: 09:00

Uhr

Kampfrichtersitzung: 09:30 Uhr

Beginn: 10:00 Uhr

Veranstalter und Ausrichter: 

TSV Over/Bullenhausen von 1931 e.V.

- Schwimmabteilung -



45. Adventsschwimmfest des TSV Over/Bullenhausen am 02.12.2017

Wettkampffolge:

1. Abschnitt:

01. 4 x 50m Freistilstaffel weiblich Jg. '00 bis ‘2009
02. 4 x 50m Freistilstaffel männlich Jg. '00 bis ‘2009

03. 100m Lagen weiblich Jg. ’00 bis ‘2009
04. 100m Lagen männlich Jg. ’00 bis ‘2009

05. 50m Brust weiblich Jg. '00 bis ‘2009
06. 50m Brust männlich Jg. '00 bis ‘2009

07. 4 x 50m Lagenstaffel weiblich Jg. '00 bis ‘2009
08. 4 x 50m Lagenstaffel männlich Jg. '00 bis ‘2009

-ca. 45 min. Pause –

In der Pause….

4 x 25m Kerzenstaffel nur für Betreuer, Eltern und Kampfrichter
(pro Verein nur eine Mannschaft!!!)

2. Abschnitt:

09. 50m Freistil weiblich Jg. '00 bis ‘2009
10. 50m Freistil männlich Jg. '00 bis ‘2009

11. 50m Rücken weiblich Jg. '00 bis ‘2009
12. 50m Rücken männlich Jg. '00 bis ‘2009

13. 50m Schmetterling weiblich Jg. ’00 bis ‘2009
14 50m Schmetterling männlich Jg. ’00 bis ‘2009

15. 4 x 50m Bruststaffel weiblich Jg. '00 bis ‘2009
16. 4 x 50m Bruststaffel männlich Jg. '00 bis ‘2009
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Allgemeine Wettkampfbestimmungen:

1. Die Wettkämpfe sind offen für alle eingeladenen Vereine, die im Besitz der Verbandsrechte des DSV
sind. Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampfbestimmungen (WB), der Rechtsordnung (RO) und
den Antidopingbestimmungen (ADB) durchgeführt.

2. Die Wettkampfstätte, 

Hallenbad Over, Oversand 2, 21217 Seevetal OT Over

hat 4 Bahnen a 25 m, getrennt durch Wellenkillerleinen, mit  einer Wassertiefe von 0,8 m - 1,8 m. 
Die Wassertemperatur beträgt ca. 27° C. Das Hallenbad hat keine Wendehinweise für 
Rückenschwimmer.

3. Die Zeitnahme erfolgt durch Handzeitnahme. Es gilt die Zwei-Start-Regelung.

4. Das Meldeergebnis wird per Computer erstellt. Die Meldungen sind soweit möglich per Email im DSV
Format 5 an die Meldeanschrift zu senden. Meldungen per Meldelisten und Meldebogen in der aktuellen
DSV Version sind auch zulässig. Die Wettkampfdefinitions-Datei der Veranstaltung ist unter der
Homepage des TSV Over/Bullenhausen veröffentlicht.

   www.tsv-overbullenhausen.de 

Mit Abgabe der Meldung wird durch den Verein versichert, dass die Sportgesundheit gem. § 7 WB-AT
und die Voraussetzungen gem. § 11 WB-AT(neu) vorliegen. 
Mit Abgabe der Meldungen wird bestätigt, dass die gemeldeten Aktiven bzw. deren gesetzliche
Vertreter, keine Einwände gegen die Veröffentlichung von Namen und Fotos im Rahmen der
Protokollerstellung, sowie der allgemeinen Berichterstattungen über diese Veranstaltung haben.

Meldeanschrift: TSV Over/Bullenhausen von 1931 e.V.

Bernd Titius; Lührsweg 42; 21217 Seevetal

Tel: 040/7684732; 

Email: schwimmen@tsv-overbullenhausen.de

5. Meldeschluss ist Samstag, der 25. November 2017, 23:59 Uhr 

6. Das Meldegeld in Höhe von € 2,50 je Einzelstart, sowie € 4,00 je Staffelstart ist bis zum 
 mit der Meldung auf das Konto des TSV Over/Bullenhausen, Schwimmabteilung, bei der 

Volksbank Lüneburger Heide e.G.

IBAN DE78 24060300 4010626800

BIC GENODEF1NBU

einzuzahlen. Eine Kopie der Überweisung ist der Meldung bei zufügen. Ohne rechtzeitige Zahlung
werden die Meldungen nicht angenommen.

7. Die Teilnehmer werden nach den Meldezeiten gesetzt.

8. Nach den Beschlüssen des DSV Fachausschuss gelten, gem. WB-AT §9, Absatz 2, für 8-10 jährige
Teilnehmer Einschränkungen im Wettkampfprogramm, sowie eine maximale Anzahl von 6 Starts,
inklusiv Staffelstarts, pro Tag. 

9. Das Meldeergebnis, als auch das Protokoll, wird nur per Email versendet und auf der Homepage des
TSV Over/Bullenhausen veröffentlicht.

10. Der Veranstalter behält sich vor, Wettkämpfe und Läufe bei geringen Meldungen zusammenzulegen.
Die Wertung erfolgt aber getrennt.

11. Nach- und Ummeldungen sind nicht möglich.

12. Die Vereine haben mit Abgabe ihrer Meldungen bei 3-6 Meldungen 1, bei 7-15 Meldungen 2, bei 16 -29
Meldungen 3 und bei mehr als 30 Meldungen 4 geprüfte Kampfrichter mit gültiger Lizenz zu stellen.
Verwendungswünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt. In der Ausbildung befindliche
Kampfrichter können zusätzlich gemeldet werden und sind gesondert aufzuführen.
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13. Die Wertung erfolgt jahrgangsweise. 

- alle Teilnehmer erhalten Urkunden

- alle Teilnehmer erhalten eine Schokoladenweihnachtsmann

- Pokale für die Sieger der Staffelwettkämpfe

- Pokale für die Plätze 1-3 in der Vereinswertung

- Sonderpreis für die Einlage Kerzenstaffel

14. Vereinswertung 
Die Punkte werden nach folgendem Modus vergeben: Platz 1. = 13 Pkt., Platz 2. = 8 Pkt., Platz 3. = 5
Pkt., Platz 4. = 3 Pkt., Platz 5. = 2 Pkt. und Platz 6. = 1 Pkt. 
Bei den Staffelwettkämpfen werden die Punkte jeweils verdoppelt.

15. Die Veranstaltung ist zur Genehmigung eingereicht worden.

16. Wertgegenstände/Bekleidung können in vorhandenen Schließfächern (1,00/2,00€ Pfand) aufbewahrt
werden. 
Die Anzahl der Schließfächer ist begrenzt. Eine Haftung für verloren gegangene oder abhanden
gekommene Gegenstände ist ausgeschlossen.

17. Bei entsprechender Anzahl an Meldungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, den Beginn des I.
Wettkampfabschnittes vorzuverlegen.

18. Aufgrund der räumlichen Situation im Hallenbad behält sich der Veranstalter außerdem das Recht vor,
nachträglich eine Meldebeschränkung einzuführen.

19. Mit der Abgabe der Meldungen erkennt der meldende Verein die vorgenannten allgemeinen
Wettkampfbestimmungen an.

Besondere Wettkampfbestimmungen für die Einlage vor Beginn des 2. Abschnitts:

Bei der 4 x 25 m Kerzenstaffel muss ähnlich wie beim olympischen Fackellauf eine brennende Kerze,
die auf einem abgesägten Besenstiel befestigt ist, als „Staffelholz“ von Schwimmer zu Schwimmer
weitergereicht werden. Die Kerze darf dabei nicht ausgehen.

Mit sportlichem Gruß

(Bernd Titius)
Abteilungsleiter

P.S.: Schon jetzt möchten wir darauf hinweisen, dass keine Glasflaschen mit in die 

Schwimmhalle gebracht werden dürfen. Wir bitten alle Betreuer der teilnehmenden Vereine 

darum, diese Selbstverständlichkeit an ihre Aktiven weiterzugeben!!!
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